
BEITRÄGEhindurch den Italo-Albanesen un! den Malabaren, der Wwar wird: «cui delegata est, QqUOqUC intelligun-Vermeidung schlimmerer belstände C  9 eine VO] den urL sine qu1bus eadem exerceri NOn S  S Das gleichelateinischen Bischöfen unabhängige ostkirchliche Hierarchie einzu- wird auch 1n can. 6 «Sollicitudinem» gESaT, WAas nicht mehr als VOI-
SELIZCN, W as heute die einz1ig mögliche Lésung ist, die Umstände nünftig ist.

gestatten. 15 Epitome 1 220—230, Anm. Vgl. dieser rage 86. y des
Vgl. die Allocutio « Probe nost1s » VO: Juli 15458 Coll. Lacen. Motuproprio «Grebrae».

11, 557> Nr. 56 Übersetzt VO Dr. August e1z
Collectanea S.C'.de Prop. Fide, S Nr. 18823

Q  Q Vgl. An Sitmium.
Rundschreiben « Quadragesimo VO: 15. Maı I931

AAS (1931) Z0% REZACı11 Vgl. AAS 25 (1946) 145
Vgl. Dekret «Christus Dominus» Nr. 11, merkung. Hıer geboren 8. Maı 1914 1n itcice (CSSR), Jesult, 1043 Priester

wird der Begriff «BEcclesia particularıs» in einem andern Sinne YC- geweliht. Kr studierte den päpstlichen Universitäten Gregoriana
LOMIMMEN als 1n Wexr S: die 1Özese bedeutet. und Lateran, ist Lizentiat der Theologie und Doktor beider Rechte

13 Vgl. Call. 240 des Motuproprio «Cler1». 1949 ZW. 1952 unı Professor für Otrientalisches kanonisches
Vgl das, WAas 1n Cal 200 (AIC ber die delegata ecC| päpstlichen Orientalischen Institut und der Gregorlana,

sprachigen Länder die Tradition des INMOMN

law » modifiziert, immer LIECUH überprüft und ent-Andrew Greeley wickelt hat, gab diese TI radition ihrerseits der le-
bendigen Erfahrung der englischsprachigen Ge-Kanonisches Recht sellschaften ihre ichtung und ihre Ofm.

und Gesellschaft Wenn wirksam se1in will, muß das Gesetz kon-
servatıv und 1beral se1in: konservatıv, die Ira-
dition bewahren, auf welche die Gesellschaft
sich ogründet; iberal, damit geschmeidig

Jede menschliche Gemeinschaft wird durch 1ne ist, diese Iradition efähigen, daß Sie sich ENT-
Reihe gemeinsamer Werte zusammengehalten. wickelt un! den sich wandelnden Situationen, in
Darunter sind VWerte, die das Verhalten vorschre1i- denen die Gesellschaft sich befindet, gerecht wird.
ben, das VO  =) den 1edern der betreffenden Ge- Das Schlimmste, W24S einem Rechtssystem wider-
me1inschaft ErwAarte wIird. Die Soziologen bezeich- fahren kann, ist, daß soz1al irrelevant wird.
11C  = S1Ce als « Normen». Von diesen Normen be- Denn dann bewahrt weder die Tradition, die
sitzen einige ine solche Bedeutung, daß S1e VO  w ihm anveriraut ist, noch äßt dieser Iradition
den nNnhNADern der Macht innerhalb der Gemein- die ähigkeit, sich genügen öfinen, sich
schaft kodifiziert un verbindlich auferlegt WCI- entwickeln un wandeln, daß die aus VC1-
den Solche Arten VO  = Normen, die VO  = den Trä- äanderten Situationen erwachsenen u1ga-
DSECIN der ”2C auferlegt werden, heißen « Ge- ben bewältigen kann Eın Rechtssystem, das den
setze» Jede MmMenschliche Gemeinschaft (soweit sS1e Kontakt mMit der sozialen Wirklichkeit verloren
ber die eintachen Beziehungen hinausreicht, w1e hat, 1n der die, für die bestimmt ist, eben,
s1e innerhalb einer amı oder einer Freundes- Z Entstehen einer << normenlosen » Gesellschaft.
gruppCc herrschen) wird VO irgendeiner Art VO  H Andrerseits aber wirkt zugleic als Iyrann, da
Gesetz gelenkt keine Art VO Normen bietet, die für die be-

treffende Situation, 1n der die Menschen stehen,
dn Gesetz und Gesellschaft relevant sind, dabei aber dennoch Normen auf-

Das Verhältnis 7zwischen Gesetz un Gesellschaft
zwingt, die längst irrelevant geworden Ssind.

1st mehrdeutig, denn die Gesellschaft und ihre Kanonisches Ec, und KircheKultur geben Zanz £fenbar den Gesetzen ihre
Form; die Gesetze ihrerseits dagegen pragen der Das Kanonische e hat ine gfoße un stolze
Kultur und der Gesellschaft ine Gestalt und ine Tradition, un seine uüngste Kodifizierung 1n dem
Oorm auf. SO wurzelt ZuUu eispie. in roßb  1tan- 1019 erschlenenen Codex 1ur1s CAaNONI1CI WLr 7wel-
nıen und 1n den Vereinigten Staaten das << COINIMNON fellos ein Werk außerordentlic gewlegter Juri-
law » tief 1n der Vergangenheit der gemeinsamen STCNH, doch der Soziologe, der die empirische Ev1-
Kultur, der el Gesellschaften entstammen. denz untersucht, s1ieht sich dem Schluß( MeTAan-
Wiährend die lebendige Erfahrung der nglisch- laßt; daß das Kanonische Recht In SeIner gegenwärtt-
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NO  CH UN GESELLSCHAFT
GCN Form für die eNrza der katholischen Chri1- der eine Pfarre1 votgesehen ist, 1n der e1in jJüngerer
sten weıithin irrelevant geworden ist KEine große Mann für begrenzte eit dem Pfarrer hilft, ehe
Anzahl VO:  D Geistlichen und vermutlich die ehr- selbst Pfarrer wird. Die Großstadtpfarrei mit vie-

len Priestern un Tausenden :(  — Mitgliedern lex„ahl der katholischen Latien sind abeli; großen
un wichtigen Abschnitten des Kanonischen Rech- jenseits des Hort1izontes des Codex

Ferner ist allgemein Vorausgesetzt, daß in derteSs ihre Zustimmung entziehen, un sieht
Zanz aus, als könne kein och sehr geste1iger- Pfarre1 jeder jeden kennt und daß daher die Ver-
tes Drohen mMi1t kanonischen traten diese StrÖö- lesung des Eheaufgebotes ine Gewähr dafür bile-

MUuNS auf halten oder rückgäng1ig machen. Es Xibt teL, daß niemand, wenn heiraten gedenkt,
ine 1e17z2. VO  = Gründen für diesen Konsens- irgendwelche Ehehindernisse verschweigen kann

ENTZUS.. ine schlechte Verwaltung ist sicherlich (c 1©22) Beförderung un Kommunikation WEeETL-

einer davon. So scheint Z Beispiel die ange den als sehr angsam VOIQ.LISgCSCtZ?Z. Der CN
kennt kein Telefon und VOTIAUS, daß Ver-Wartezeit bis ZuUuUi Erlangung eines Entscheides 1n

Eheangelegenheiten un die Verkümmerung der schiedene Gruppen VO  - Umständen oibt, untfe:

Berufungsverfahren viele das System des denen der Pfarrer nıicht unmittelbar seinem Bi-
Kanonischen Rechtes eingenommen en SC 1n Verbindung treten kann CC 1045-10406)
Ferner mMas die implizite V oraussetzung des KAa- terner ine weitestgehende oOrtsansässige
nonischen Rechtes, daß die Kirche ein Staat 1m Bevölkerung VOoTraus, 1n der der AQU, und der Dere-
Staate ist, 1m Mittelalter und vielleicht auch och QriINUS (C I) als recht ungewöhnliche Gestalten 1Ur

in der Renatissance durchaus zutreffend SEWESCNH selten vorkommen. er wird die Pfarrei, 1n der
se1in, doch heute wirkt s1e archaisch un! schaflt jemand getauft ist, auch als dıe Pfarrei SCHLEC)  IMN
eine tmosphäre des Befremdens dem Kanon1t1- für den Rest sel1nes Lebens betrachtet. An s1e MUu
schen Recht gegenüber, die be1 vielen gebildeten sich wenden, die wichtigsten tTkunden sSe1-
katholischen Christen das Gefühl entstehen Läßt, 11C6S Lebens innerhalb der Kirche bekommen
daß das Kanonische ec doch Jhals 71iemlich selt- CS 77-779)
Same Angelegenheit ist. och könnten diese be1- Wer Pfarrer hat 1n seiner Pfarrei und der Bischof

1n selner Diözese yroße Machtbefugnisse, weilden Mängel durchaus abgestellt werden, ohne daß
das Grundproblem gelöst ist, das der gegenwärtig V0rausgesetzt ist, daß die Entscheidungen, die s1e

gültige Codex 1ur1s cCanonic1 aufwirft: Er ist ein treften aben, ScChHhlieC.  iın maßgeblich sind un!
Rechtssystem, das heute nicht mehr der sozialen weil weder ihre Kooperatoren noch die Laienschaft

ählg sind, jel der Erkenntnis und EinsichtWirklichkeit entspricht. hinzuzufügen, die der Pfarrer und Bischot bereits
1in Ner Fülle besitzen.

Der Z yp der IM 0dexX angesprochenen Gesellschaft Frauen sind entschieden niedere Wesen. Wo
Es ist schr aufschlußreich, WEE1111 IMNa den Codex ihnen überhaupt irgendeine Machtbefugnis einge-
un viele seiner Interpretationen durchliest und raumt ist, da handelt sich zweltrang1ige
sich dabei die rage tellt: welche Art VO Gesell- Machtbefugnisse ; INall erwartet VO:  o ihnen, daß sS1e
schaft VOorauszusetzen sche1int. Abgesehen VO letztgültige Entscheidungen be1 den Männern e1n-

olen Der Codex achtet SOrSSamı auf die Wahrungeinigen geringfügigen Ausnahmen steht hinter
dem Codex 1ur1s canoni1ic1 das Bild einer Welt, die ihrer Rechte, doch diese Rechte sind nıicht 1m SE-

ringsten mit den Rechten vergleichen, welcheim spaten Jahrhundert in Westeuropa ex1istliert
haben Mag die männliche Führungsschicht besitzt. So können

Zunächst einmal scheint der Codex keine Notiz sS1e ZU Beispiel be1 einem Heiligsprechungspro-
Zze l nicht für sich selbst sprechen, ME Bestim-davon nehmen, daß orobe Städte oibt; ist

in ihm (c 45-—449) VO Außenvikartaten, IS MunNS, die in gleicher Weise für Kinder und ihrer
Vernunft nicht Mächtige gilt (C 2004).ten Dekanaten oder Archipresbyteraten vV1ica-

rlatus foraneus), die Rede, aber nıiıcht VO  o Adt- Weiter geht der CX NC} der V oraussetzung
Vikariaten. Mit dem Pfarrer befaßt sich ine aus- AaUS, daß Zustimmung einem (Gesetz orundsätz-
führliche Gesetzgebung (cc. 45 1-465), während ich und 1m wesentlichen UfrCc Strafandrohung
se1n Kooperator ( 4706) kaum erwähnt wird. Folg- erreichen ist, und stellt der kirchlichen Autori1-

tat ine Vielzahl verschiedener Stratformen Zich ist 1n der enrza mit kleinen Pfarreien 1in
leinen tädten gerechnet, die VO einem Priester Verfügung, angesichts derer mMa sich jedoch leb-

haft vorstellen kann, welche Belustigung s1e beiverwaltet werden können, wobei NUur hin un w1e-
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nié:htkatholischen Wassenschatdlern CIIERCN, die für S1e inge w1e so7z1ale Klasse, Volkszugehörig-
das Kanonische Strafsystem studieren en keit oder erkun: aus bestimmten Kulturräumen
ein System, das vielleicht 1m i1ttelailter VO prak- überhaupt nicht
tischem Nutzen SCWESCH ist, siıch aber kaum och Und schließlich der Codex £enbar ıne
mMit der konkreten Realıtät der 4C der Kirche Welt OI4dUs, 1in der Entscheidungen auf ange
1im 20. Jahrhundert 1in inklang befindet un 114- 1C| möglich sind, das e1 1ne Welt, 1in der
ürlich ebensowen1g mMI1t dem Gelist des Kvange- Wandlungen 1m individuellen Ww1e 1m gesellschaft-
liums (cc Z1095, 241 lichen Bereich HM relativ angsam VOnNsStTAfLten SC

Zwar <ibt 1m o  CX w1e dies in jedem Rechts- hen er sind Entscheidungen auf kurze 1C.
SyStem sein muß, Möglichkeiten für die Geltend- die den sich wandelnden Umständen entsprechend
machung des Berufungsrechtes, doch ist das Ka- modifiziert oder geändert werden können, nıicht
nonische ec bedeutend weniger für ein ordent- votrgesehen.
liches Verfahren, die Trennung VO  D richterlicher
Gewalt und Exekutive un: die bürgerlichen Rech-

un Freiheiten der einzelnen Bürger aufge- Dze Wlr hat ich gewandelt
schlossen, als die meisten modernen Rechtssysteme. Die Verteidiger des Codex 1uris CAaNnOoNI1C1 könnten
DIie kirchenrechtlichen Verfahren un alsnah- einwenden, das se1 ine ungebührlich harte ar
188181 ZuUr Gewährleistung des Rechtsschutzes lassen stellung des kirchlichen Gesetzbuches, 1in der
sich besten INanl wird sich denken können Praxis gebe viele Modifikationen und Interpre-

mit rechtlichen Vorgängen aus der Miıtte des tationen, welche das System moderner machten,
als scheinen zönnte. Z.weifellos kannn ein Rechts-19. Jahrhunderts vergleichen. Vergleicht iMa S1e

jedoch SZCH WI1r einmal mMit dem Schutz der pCI- System zerdehnt und verdreht werden, daß
sönlichen Freiheit, WIe ihn 1n den Vereinigten schlie  ich uch auf Sanz andere Situationen und
Staaten der Oberste Gerichtshof unter der Leitung Gegebenheiten paßt als die, für welche UL-

seines Präsidenten gewährt, wirkt das Interesse sprünglich geschrieben ist. So hat sich ZU Be1-
des CX der ahrung der bürgerlichen TEe1- spie. die Verfassung der Vereinigten Staaten, die
heiten jemlich dürftig ursprünglich für 1ne Gesellschaft IC} landbesit-

Ebenso würde man 1m Codex, 1n seinen Inter- zenden Bauern geschaften Wafl, 1n einem langen
pretationen oder in den ach seiner Maßgabe C Entwicklungsvorgang stark verändert. och ine
troftenen gverichtlichen Entscheidungen vergeb- kurze Verfassung entwickelt und verändert sich
ich nach einer Spur VO  - psychologischen und bedeutend leichter als ein System VO  a mehr als
ziologischen Nuancierungen oder Motivierungen OOOÖO Bestimmungen; und das gegenwärtige SY-
suchen. Zu einer Zeit, WiIissen die Stem, gyleich welche Vorzüge und Verdienste
menschliche Persönlic  e1it innerhalb der Gesell- en IMNas, entspricht nicht mehr der Welt, 1n der
schaft we1it über die Erkenntnis hinausreicht, daß die oyroße enrza der katholischen Christen
der Psychopath keine verbindliche Verpflichtung heute ebt Es ist irrelevant für S1e.
übernehmen kann, wird bei kirchenrechtlichen Zunächst einmal 1St die Welt urbanisiert WOL1-

Entscheidungen die Möglichkeit, daß ine Ehe für den 1C allein 1n den nordatlantischen Ländern,
nichtig erklärt wird, weil einer der beiden Partner sondern uch 1n den aufsteigenden Nationen
ine psychopathische Persönlichkeit ist, als yroße Asiens, Afrikas un Südamerikas sich die Be-
Errungenschaft begrüßt Selbst die cNaughton- völkerung mMIt erstaunlicher Schnelligkeit in den
sche egel, die 1im angelsächsischen bürgerlichen groben tädten IMNM:!  - Arbeitsgemeinschaf-
CC unfte: stärkster Kritik steht, 1st 1n ihrer In- ten VO  =) Priestern, die auf kollegialer und koopera-

ti1ver Basıs zusammenarbeiten un sich e1 hoch-terpretation der reCc  ichen Auswirkung VO (Ge1-
steskrankheiten weniger CL1E als der CX Be1 entwickelten Spezialbereichen ihrer Berufstätig-
kirchenrechtlichen Diskussionen ber das Wesen keit widmen, bilden die einzige orm der Verwal-
des Ehevertrages hat INa ständig den Eindruck, LunNg des kirchlichen Amtes, un: der die Kirche
als seien die beiden Partner, die diesen vernünf- en kann, die TODleme der ÜUrbanisierung
tigen un! menschlich-normalen Vertrag schließen, bewältigen; dennoch bleiben die althergebrachten
dam mith’s «ecoNOMIC und se1ine Frau, Territorialpfarreien mit ihren traditionell autotl-
und als ihnen Sanlz sicher ine der |I)imens10- tAaren Pfarrern nach WwW1e VOT das kanonische MoO-

dell für die christliche Gemeinde.1  = der Persönlichkeit, VO denen Sigmund Freud
schreibt und den welteren FEindruck, als gyebe DIie heutige Gesellschaft ist aber nicht allein
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ine urbanisierte Gesellschaft‚ S1e 1st uch ine Bes Unbehagen inAößt festzustellen, daß die Kir-
weltumspannende Gesellschaft. Das Kanonische che S1e immer nocheweitgehend als Kın-
Recht, das ach seinem rsprung un! seinen Wur- der betrachtet.
„eln römisch ist, IMaX für Geilist un! Mentalität des In der modernen Welt werden Entscheidungen,
Westeuropäers och verständlich se1n, doch wird 7zumindest maßgebliche und kritische Entsche1-

für Geist und Mentalität des Japaners oder In- dungen, w1e S1e in wichtigen Stellungen getrofien
ders bereits sehr scchwer verständlich un: verliert werden, nicht VO  m einem einzelnen getrofien, SO1l1-

für den Afrikaner vermutlich jeden Sinn Man dern vielmehr VOIL Teams erfahrener Fachleute,
kann CS, stellt 11a sich VOL, 1Ns Suahıili über- die für den Vorgang der Entscheidungsbildung
SCLZEN. INan kannn 09 in Kategorien darstellen, die unterschiedlichsten Ausbildungen, Kompeten-
welche für diejenigen, die Suahıilı sprechen, einen ZCI, KErkenntnisse und Informationen mitbringen.
Sinn haben, aber 1st vermuften, daß onzep- So WAar Lwa2a die Entscheidung des Präsidenten
tionen w1e die des PXCOPIPAUNICALUS VILANdUS den Kennedy un se1ines Mitarbeiterstabes be1 der
Suahili ebenso wunderlich votkommen Ww1e die Kubakrise notwendig kolleg1ialer Natur, weil iNall

Idee, daß Jacqueline Kennedy ine Ööffentliche Suün- unmöglich VOIL einem einzelnen Menschen AlL-

derin sel, den Amerikanern. ten konnte, daß über die Information, den ber-
S1e 1st ferner. 1ne Welt schnellster Kommunika- blick und die ähigkeit verfüge, die für die Me1-

tion un:! fast ebenso schneller Beförderung. Es Sterung einer olchen Situation unerläßlich sind.
oibt LLULT wenige Plätze auf der Welt, auf denen der insame Entscheidungen einzelner Persönlichkei-

ten sind für die FC ebensowen1g zeitgemäßWeg ZU nächsten Telefon weiıiter ware als ein
Katzensprung, und fast keinen atZ, der nicht Ww1e für die bürgerliche Gesellschaft, und WAr

binnen vierundzwanz1g tunden VO  5 irgendeinem schon AaAusSs ein pragmatischen Gründen S1e WEeELI-

anderen Platz der Welt Aaus erreicht werden kann. den ihrer Aufgabe nicht gerecht Kollegialität ist
IC allein die menschliche Stimme, sondern auch heute keine Ermessensirage mehr, und ihre
SC.  C Dokumente können 1n einem ugen- umgängliche Notwendigkeit wurzelt nıicht schr

in ethischen oder philosophischen rwägungen,blick VO einer Stelle der Erde irgendeiner
deren übermittelt werden. Der Umstand, daß kır- sondern ist vorab ine rein pragmatische rage der
chenrechtliche Regelungen un Verfahren diese Wirksamkeit
unmittelbare Kommuntikation und fast ebenso Se1it Thomas Jeffersons « Bıill of ights» hat die
mittelbare Beförderung nıcht als Realıtät anerken- Welt einen beträchtlichen Fortschritt emacht die
nen un berücksichtigen, ist noch relativ harmlos, Nordatlantische Gemeinschaft hat mM1t rasch ste1l-
verglichen mit der Fehlleistung, die darin besteht, gender Geschwindigkeit e1n leidenschaftliches In
ändliche Pfarrkonzeptionen auf städtische Situa- teresse für menschliche Rechte und Freiheiten ENT-

tionen übertragen oder römische rdnungs- wickelt;: ein Rechtssystem, das die ihm innewoh-
nenden Tendenzen nicht überwindet und den Kıin-vorstellungen auf Situation un!: Mentalität der

Suahili und der Japaner; doch zeigt deutlich, zeliInen nıcht VOL der Vergewaltigung durch mäch-
daß das Kanonische ec in seinem Bestreben, tige körperschaftliche Organe schützt, wird VO

modernen Menschen als moralisch minderwertigze1itlos, ja überzeitlich se1n, 1Ur das erreicht hat,
daß uberho ist und in seinem Bestreben, auf beurteilt.
möglichst alle Situationen anwendbar se1in, 1LL1ULX DIe moderne Welt hat keineswegs den Gedan-

ken verworfen, daß die (sesetze da sind, dieerreicht hat, daß für fast keine Situation mehr
relevant ist. Gesellschaft zusammenzuhalten, noch kann S1€e be-

Ferner besteht, namentlich in den nordatlanti- rechtigtermaben als ihre einzige Entdeckung die
Idee 1n nNsSpruc. nehmen, daß das Gesetz dieschen Ländern, die katholische Bevölkerung ke1-

NESWESS mehr A2US einfachen, ungebildeten Bauern, menschliche Person verteidigen hat. och hat
die VO  5 ihten Geistlichen Führung und überle- die Verteidigung der menschlichen Person, ihrer

Würde und ihrer Freiheit SsSOWwl1e ihres Rechtes, ihreSCNE, kluge Entscheidungen ErWAa: Die prak-
tizierende katholische Bevölkerung besteht 1mM eigenen ihr innewohnenden Fähigkeiten enNt-

Gegenteil 1n den meisten Ländern ZU großen alten, 1n der modernen eit 1ne Bedeutung C1L-

Teil AaUus Angehörigen hochstehender Berufe, die langt, die s1e 1n den vergange NC Epochen nicht

gewohnt sind. 1m Raume ihrer beruflichen ät1g- esa. Wenn uch die Gleichberechtigung der
keit als entscheidungsfähige, erwachsene Men:- Tfau VOL dem (Gesetz selbst 1n westlichen Gesell-

schaften noch nıcht 1n vollem aße gewährleistetschen behandelt werden, und denen ein DEO=
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ist und 1n den nichtwestlichen Gesellschaften SE- schr einfach charakterisieren: S1e Wr nicht fahig,
rade das STE Verständnis dafür wach WIird, DC- sich in dem Maße wandeln, W1e unbedingt
Ort s1e dennoch den zentralen Anliegen der notwendig WAaTfT, Ja S1e hat sich überhaupt 11Ur techt
modernen Welt Keıin Rechtssystem, das sich nicht wenig gewandelt. Man könnte argumentieren, die
1n ichtung auf ine VO. Gleichberechtigung der angelsächsische Rechtstradition mit ihrer eto-
Frau bewegt, wird be1i den kritischen zeitgenÖSssli- 1U11S des empirischen Heranttetens ec und
schen Denkern nerkennung en. Gesetz se1 für ine dynamische Welt geeigneter als

die stärker apriorische römische Kinstellung dem
Recht un Gesetz gegenüber. Zweifellos enReform des Kanonischen Rechts ® die meisten Amerikaner un: Engländer das EmPp-

So muß das Kanonische Recht versuchen, einer N  en daß ihr INn law» bedeutend Aexibler
Gesellschaft gerecht werden, die urbanisiert un dynamischer ist als die TIradition des Kanon{t1-
un! weltweit ist, durch schnellste Kommuntika- schen Rechtes Der Vertasser dieses Beitrages halt
tion und fast ebenso SCAHNeÄile « Iransportation» 1n sich jedoch nicht dafür qualifiziert, über diese Auf-
ihren Teilen verbunden ist un NiC)  = einer Bevöl- fassung urteilen. ew1 enZU eispie die
kerung bewohnt WIfF|  a die in zunehmendem Maße Rechtssysteme Frankreichs un:! taliens aNZC-
aUus gebildeten, beruflich spezlalisierten Menschen sichts einer sich chnell wandelnden Welt 1ine
besteht; einer Gesellschaft, die mit geschärfter, vernünftige Flexibilität gezeigt Andererseits HNn-
kritischer Aufmerksamkeit die Bereiche der den sich in der Iradition des INn law» ine
menschliche: Persönlichkeit und der Muster W1- Unzahl archaischer Vorstellungen un Begriffe,
schenmenschlicher Beziehungen und Interaktion VO  m denen einige unbestreitbar gefährlich sind für
betrachtet; einer Gesellschaft, die sich leiden- die Gesellschaft DIie Unfähigkeit des odex, sich
schaftlich einsetzt für Menschenrechte, bürger- SC  er entwickeln, darf nicht dem Umstand
Ü Freiheit un Gleichberechtigung der Frau; zugeschrieben werden, daß römisches Recht ist,
einer Gesellschaft, 1n der die Kinzigartigkeit der sondern vielmehr dem Umstand, daß römisch-
KEinzelpersönlichkeit VO: überragender Bedeutung katholisches Recht ist; daß die römisch-katho-
ist; und SC.  ch einer Gesellschaft, 1n der Ent- lische Kirche 1n der e1it der Gegenreformation
scheidungen notwendig kollegial getrofien WCCI- mit er Ta eine Politik der Ablehnung JeS-
den mussen, WE S1e wirkungsvoll sein sollen. er Abwandlung un! Änderung verfolgte. 1)as
VWır übertreiben nicht, WECII11) WIr feststellen, daß Kanonische C6 Wr zugleic Ergebnis dieser
der Codex 1ur1s CAaNnOoNICI 1in seiner gegenwärtigen Politik un!: Mittel ihrer Fortführung. IDiese
Form VO Menschen dieser modernen Gesellschaft Politik endete mit dem Zweiten Vatikanischen
als EeLWAaSs seltsam Fremdes un Veraltetes betrach- Konzil; doch das gegenwärtige System des Kano-
tet WIF  z Selbst innerhalb der Kirche hat relativ nischen Rechtes bleibt als Relikt der Vergangen-
wenig Verteidiger außerhalb der Schicht jener Be- heit un Hindernis für die Verwirklichung des
rufskanonisten, die ihre Ausbildung und Berufs- Kurses der Kirche
ausübung für alle Wirklichkeiten jenseits ihrer Kann die kanonistische TIradition erneuert und
Fachbücher blind gemacht1a och scheint CS, ihr MGU Ta un:! Leben eingeflößt WEe1L-
als wAäre sich selbst die enrne!‘ derer, die ine den? Die einzige Antwortt, die auf diese rage DC-
kirchenrechtliche Spezlalausbildung ha- geben werden muß, lautet: Natürlich ist das mO£g-
ben, obwohl S1e 1n der Kommtission für die Re- ich Sie hat 1n der Vergangenheit VerjJüngungs-
form des Codex 1uris CANONICI nıcht in ANSCMECSSC- vorgange erfahren, un besteht kein vernünfti-
WE Weise vertreten sind, Ik lar über die Schwächen CI rtun' weshalb S1e sich nıiıcht V}  o MGLS
des Gesetzeswerkes, für das S1e ausgebildet W OI- jüngen sollte Ob S1e Z gegenwärtigen eit tat-
den sind. Die Kräfte, die sich nachhaltigsten säachlich verjJüngt wird, bleibt abzuwarten. 1ele
für die Reform des Kanonischen Rechtes einset- eobachter betrachten die Arbeit der K ommission
ZCN, sind selbst irchenrechtler für die Erneuerung des Codex mit unverhohlenem

Man könnte sich WILKRIIC fragen, WwW4S dieser In- Pessimismus. 1alß einige Änderungen und MO-
stitution Ww1derfahren ist, die doch 1m Grunde ein dernisierungen erfolgen werden, bezweifelt nıe-
gyesundes, Ja brillantes Gesetzeswerk WLr Wäh- mand, ob S1e jedoch tiefgreifend se1n werden,
rend ine erschöpfende Antwort auf ine solche daß S1Ee dem allgemeinen Konsensentzug FÜr das
rage naturgemäß komplex se1in muß, äßt sich die Kanonische ecC) Einhalt gebieten, bleibt abzu-

warten.zentrale Schwäche der kanonistischen Iradition
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KANONISCHES1 UÜUN GE$E_LLSCHAFT
Wze ANN die Tradition Höchst wahrscheinlich müßte mMan auch das

Amt des «Ombudsman» in der Kırche eintührendes Kanonischen Rechts verJÜüngt werden ?
(wobei VOIQ.IJSgCSC?JZt werden darf, daß das Amt

Wer die inge als Soziologe betrachtet, wird fol- des TIribuns 1m römischen Rechtssystem nıcht voll-
gende Reformen als die vordringlichsten ansehen: kommen unbekannt ist), die Gewähr dafür

Das Kanonische Recht muß einen « biıll of schaffien,; daß dem einzelnen Christen, WE VCI-

rights», ine Aufstellung der Rechte er Christen muten kann, pfer einer ungerechten oder unbil-
der organisierten Kirche gegenüber enthalten, die ligen andlung VO: se1iten eines Höherstehenden
kein apst, kein Bischof und kein Priester verlet- se1n, die Möglichkeit einer schnellen Geltend-
Z darf. I)as Argument, niemand brauche ine machung des Anspruches auf Abstellung des M1ß-
solche Aufstellung VO  o Rechten der KircheA standes und Wiedergutmachung geboten ist.
über, weil die Kirche die Gemeinde Christ1 ist, Das ec der Gesamtkirche müßte wahr-
(l die offenbare Tatsache ignNOorleren, daß (@) 0® scheinlich sechr infach se1in, das el 1Ur wen1g
re lang allzu äufig mtliche Vertreter der Kir- mehr als 1ine Verfassung, die Grundrechte, -prin-
che ihre tellung mißbraucht aben, die ihnen zıplen und -themen estlegt. Vielleicht Wr

Anvertrauten unterdrücken. Wır ollten nicht möglich, für den orbis LETTATLHA Gesetze geben,
VELSDESSCNH, daß der Herr mit den Pharisäiern und als die Welt och nicht viel mehr als Westeutropa
Schriftgelehrten STLENS 1Ns Gericht 1st. umfaßte, doch ist dies heute JallZ SEWl. unmOg-

zn Es muß unbedingt dafür gesorgt werden,; daß ich er erscheint unvermeidlich, daß die
alle Christen, ob Mannn oder Frau, Jung oder alt, nationalen Bischofskonferenzen ermächtigt WCI-

Priester oder Laien, 1SCHNOIe oder Pfarrer, VOL den, für ihre Bereiche gesetzgeberisch tätig
dem ec gleich sind. Es darf n1ıemandem rlaubt se1n, wobei Rom in erster Linie die der APp-
werden, se1ine Stellung mißbrauchen HC Be- pellationsinstanz spielt.

Ferner mußten innerhalb des Kanonischenhinderung un Beeinträchtigung der Rechte un:
Freiheiten anderer. Rechtssystems Mechanismen geschafien werden

für Kommunitkation, Selbstkritik und Rechen-Die Kollegialität muß 1n dem Rechtssystem
institutionell verankert werden, daß die Aus- schaftsablegung. Verschiedene Dokumente des Va-
übung der Regierungsgewalt durch gemeinschaft- tikanıschen Konzils SsSetTzen das Entstehen VO:  - In-
liche Beschlußfassung AanNsStatt durch Entscheidung stitutionen, die diesen 7 wecken dienen, VOTFaus;
eines einzelnen gesetzlich untermauert un nicht doch während se1t SC. des Konzils einige

Fortschritte in ichtung auf die chanung olcherdas Gesetz praktiziert wird.
Das Recht auf ein ordentliches gesetzliches Institutionen gemacht worden sind, hat der Oft-

Verfahren mMu. mit em Nachdruck sichergestellt schritt mit dem wachsenden Bedürfnis nach sol-
chen Institutionen oder uch mit der Forderungwerden. Das gleiche gilt für e auf Beratung

und Verteidigung, auf Gegenüberstellung mit dem ach ihnen nıicht chritt gehalten.
Ankläger, auf Kreuzverhör, auf baldige Vorver- Das I wunderliche, archaische System
handlung, auf inlegung VO  aD} erufung bei einem der Zensuren sollte mMan buchstäblich 1n den er
unpartelischen höheren Geric  shof. Die Kıirche werfen. Es MmMas durchaus notwendig se1n, da die

Kirche erklärt, dieser oder jener habe sich VCOL-kann nıiıcht länger eine Situation dulden, in der die
gleiche KöÖrperschaft die Rolle des Staatsanwaltes, halten, daß nicht mehr einzusehen ist, w1e sich
des Richters, der Jury, der Berufungsinstanz und, weiliter als 1€e der christlichen Gemeinde be-
SOWe1Iit erforderlich, uch der Exekutivyvbehörde trachten kann; doch in allem, W 4S darüber hinaus
spielen kann. reicht, ist das System der Zensuren ein Skandalon

für die Mehrzahl der Nichtkatholiken und ein Ge-Der Berücksichtigung der Würde und Te1-
heit der Person muß ein yrößeres Interesse ent- heimn1s für die me1listen katholischen Christen.
gegengebracht werden. Der modernen Welt Überdies ist vollständig unerzwingbar. Ebenso

sechr schwer verstehen, weshalb ein Aakra- kannn notwendig se1n, gewlsse Verfahren 1im ein-
Ment wichtiger ist als eine menschliche Person, zeinen aufzuführen, durch die verschiedene irch-
ebenso W1e vielen katholischen Christen außer- C Funktionäre auUuSs ihren Posten entfernt WE1-

Oordentlich schwerfällt verstehen, weshalb kır- den können; doch ollten derartige Entscheidun-
cChentechtliche Verfahren für menschliche Bedürftf- SC 1LUL 1mM HSCHIN ein ordentliches Gerichts-

verfahren getroffen werden. Und mMail würde e1NIisse un: ToOoDleme 1el weniger aufgeschlos-
S CN sind als Verfahren des bürgerlichen Rechts sicherlich besser VO:  a Entlassung oder Rücktritt
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BEITRÄGE
sprechen als VO  . «Amtsenthebung (Suspendie- Dienens ist; un Heji jeder Gruppenbildung gehö-
rungy 1  S Regeln, otrmale Normen, festgesetzte. Verfah-

( Die Buchzensur, eine der lästigsten, ärgerlich- ECH; Schutz VO Rechten und ethoden AAA Rege-
sten un! entwürdigendsten Institutionen des heu- lung VO:  a Meinungsverschiedenheiten ZADD WC-

tigen Codex, sollte ebenfalls den Wassern deser sentlichen Bestand. So muß auch 1n der Kirche
übergeben werden, iIiNIMECN mit den Verboten, bestimmte gesetzliche Regelungen geben, doch
bestimmte Bücher lesen. In diesem Punkt sollte pricht nach Meinung des Vertfassers dieses Be1-
die katholische Kirche bald gelernt aben, daß sS1e Lrages schr 1el dafür, daß die HC MmMIt bedeu-
nicht die Druckerpresse ankommt un: daß tend weniger rechtlichen Regelungen un:! nNstitu-
die sicherste Methode, ein Buch populär iNA- tionen auskommen könnte, als S1e gegenwärtig hat.
chen, darin besteht, daß mMan den Leuten erzahlt, Das Kanonische( konnte STAarrtr un unbe-
sS1e dürften CS nicht lesen. Wenn überdies Schriften weglich bleiben, weil den Versuch machte,
eines Wissenschaftlers theologische Irrtümer EeNtTt- schr 1Ns einzelne gehen; un die Kanontisten
halten  ‘9 1st 1ne Verurteilung bedeutend WIr- konnten 1el 4C bekommen, weil die starke
kungsvoller, WEC1111 S1e VO:  =) seinen Fac  ollegen I Spezifizierung des Gesetzes die Kıirche einahe
den kritischen Besprechungen ihrer einschlägigen VON einer UOrganisation, die über Gesetze verfügt,
Zeitschriften erfolgt, als WEEI1I111 s1e VO  - irgend- einer Rechtsinstitution gemacht hatı 1in der
einem Seminarprofessor ausgesprochen wird, der Ende das Gesetz die einz1g einigende und verbin-
nıie 1n seinem Leben ein Buch geschrieben hat un en! 1ra wurde. och diese Aufgabe ist für e1in
dessen theologisches Wissen sich auf Lehrbücher Rechtssystem Sanz infach schwer. Eın (Gesetz
AaUSs der e1it VOL 1935 beschränkt, auf denen sel1ne kann tormalisierte Normen einer Kultur verkörf-
kritischen Anmerkungen en Zensurierung ist pCInN, doch kann nicht AaAuSs eigener J6 ine
nutzlos, 2Z7U äufig ungerecht un! och häufiger Kultur zusammenhalten, wWeiln keine Überein-
abwegig un albern. S1e ist vielen katholischen stimmung ber umfassendere Werte un ber die
Christen widerwärtig un stO3t Nichtkatholiken Verpflichtungen auf bestimmte, diesen Werten
ab Jie eher die katholische Kirche diese Institution innewohnende jele vorhanden ist. Der gröbhte
der Vergessenheit überantwortet, desto besser. Irtrtum der kanontistischen 'Iradition 1in den etzten

Und SC.  ch, wWenn 1im Codex Jahrhunderten bestand vermutlich darin, daß s1C
überhaupt üne Ehegesetzgebung enthalten se1n diese "Tatsache übersehen hat un sich 1n der Vortr-
soll un! besteht oftensichtlich 1ne ernsthafte stellung bewegte, se1 1n Krisenzeiten (und für
Auseinandersetzung darüber, ob eine rechtliche 1ine solche elt 1a die Reformationszeit) mMmOg-
Behandlung VO  - Eheproblemen überhaupt für die lich, die TC Ür gesetzliche Anordnungen

und durch nahezu nichts anderes als diese, usalill-IC ANSCMCSSCH ist dann sollte dieser LEUC

Codex doch ein umfassenderes WiIissen die menzuhalten. Selbst die gyroben Kanonisten des
ziologischen und psychologischen Zusammen- Mittelalters bedeutend kritischer und weit-
änge der Ehe den Tag egen Kigentlich sollte sichtiger, als daß S1Ee einer olchen Auffassung DC-

doch möglich se1n, daß eine kirchliche ege- huldigt hätten. Das rein Juridische Verständnis der
setzgebung der bürgerlichen den Weg wlese, 1nN- Kıirche un der Handhabung der Autorität in ihr
dem S1e aufgeschlossener un einfühliger für die ist ine Entwicklung der NEUETEN e1it (unter
Vielschichtigkeit der menschlichen Persönlichkeit «MNECUCT » verstehen WI1r die e1lit ach der Reforma-
ware. t10N). Wır können 1er ein seltsames Paradox fest-

Manche vertireten den Standpunkt, solle in der stellen: Obwohl der Codex technisch gesehen keine
Kıirche Sa keine Gesetzesordnung geben; das Not17z VOI den modernen Beförderungs- und Kom-
olk Gottes werde NC} einer Autorität gelenkt, munikationsmitteln nımmt, haben erst diese 1NO-

die VO  w jeder MenscC  chen Autorität verschieden dernen Errungenschaften überhaupt den Versuch
se1 un! die keines (Gesetzes bedürfe, 1n ihrer einer weltweiten Durchsetzung der STarren und
Gemeinde Ordnung chafen un:! erhalten. unnuancierten Anwendung des Kanonischen
Man Sagt uns, die Autorität der Kirche sSEe1 Autori- Rechtes ermöglicht. So WL ZAED eispie. in den
tat dereun des Dienens uner VO  =) jeder agen, 1n denen Monate, Ja selbst a  re erforder-
menschlichen Autorität verschieden. Der SO710- ich d.  11, amıt Nachrichten VO  a Rom bis 1in die
loge muß teststellen, daß solche Argumente NAa1V Vereinigten Staaten gelangten, unmöglich, daß
sSind. In der modernen Welt rechtfertigt sich jede ein solcher Juridismus das Leben der amerikanli-
Autorität E dadurch, daß S1Ce 1ne Autorität des schen RC beherrschte Die Eersten Bischöfe des

636



'
KT  Z FU A  Hj ORTHODOXEN KIRCHEN

Landes CZWUNZCH die Grundsätze des ge enwärt1gen Zeitpunkt cdie WE 7uviel (Ge-
Kanonischen Rechts MmM1t Ideenreichtum un Seize hat Entweder wird S1e S HEGUE gesetzliche
schöpferischer Vorstellungskraft auf ihre konkre- Ordnung entwickeln die WECNISCI umfangreich
ten Situationen anzuwenden. och heute Rom und stärker diferenziert 1St oder S16 wird sich
Washington näher 1St als Z e1it VO Erzbischof ages der Situation sehen daß S16 für alle
John Carroll Washington Baltimore WAar wird praktischen Bedürfnisse überhaupt kein (seset7z

mehr haterst möglich darauf bestehen, daß die römische
Interpretation des Kanonischen Rechtes SLAarr un!
buchstäblich derartig spezifisch amerikanischen Wiıe Beispiel die Praxis des (< buying» VON Häusern

den Vereinigten Staaten die als AusnutzungKreignissen aufgezwungen wird W1e6 beispiels-
dem Falle der Schwestern des Unbefleckten arbiger verwendet hat

Glücklicherweise hat die amertikanische Hierarchie geLrIeEU dem
erzens VOIl Los Angeles Geiste VO']  =) John Carroll sich CiNeEeIN derart groben Mißgrifi wider-

Ks bedürfte Mannes MmM1t gyrößeren histori- Übersetzt VO]  S Karlhermann Bergnerschen Kenntnissen, als S16 der Verfasser dieses Be1-
Lfages besitzt festzustellen ob der Ge-
schichte der IC jemals 1nNe eit gegeben hat ANDREW GREELEVY

der die Kıirche 7zuviel Gesetze hatte och WwWenNnn geboren Februar 1928 Oak Park (Nlinois) 1954 ZU) Priester
Man unter «zuviel Gesetze» Gesetze versteht die geweiht Kr studierte Mary of the Lake deminary und der

Universit: Chicago, 1ST Master of Arts, Lizentiat der eologie undirrelevant sind Gesetze die unnNOLLS 1NS einzelne Doktor der Soziologie (1962) Seit 1963 1STt 'Of der sSOZ1010-
gehen Gesetze die nicht wirklich auf die Würde gischen Abteilung der Universit: Chicagzo und « Senlior Study Di-

des «National Opinion Research Center» derselben Univer-der menschlichen Person bedacht sind dann kann s1tät. Kr veröftentlichte Future ope 1 (New otk
mMan unschwer dem Schluß gelangen daß ZU 1969

[ )ıe Ayutonomze der orthodoxen Kirchen
Bericht Diese Kirchen sind autokephal das ei SOWEIT

die Amtsautorität anbetri1fit voneinander unab-Ivan Zuzek hängig WAar 1bt keine allgemeine Überein-
hinsichtlich der DJENAUCH BegrenzungenEın Codex für die dieser Unabhängigkeit doch anerkennen £enbar

alle AL esondere Merkmale die einNe autoke-Orthodoxen Kıirchen phale Kirche auszeichnen a) das ecC) alle 111116-

LCIL TODIleme CISCHNCL Autorität lösen und
das e6 ihre CISCENECN i1schofe einschließlich

Orthodox 1ST der Begrift mM1t dem heutzutage alle des Oberhauptes der Kir-che bestimmen
Nichtkatholischen Christen des Orients bezeichnet Das ee der Selbstregierung muß VO'  = der
werden Die Kopten Agypten die Athiopier Multter Kirche gewährt werden das el VO:  - der
die Ätrmenier un übrigen Christen welche NUuUr rChe: der die neuerrichtete autokephale Kıiırche
die drei ersten ökumenischen Konzile anerkennen ursprünglich als Teil angehörte. och ex1istiert
werden als vorchalkedonische Orthodoxe be- dieses Multter—-Tochter-Verhältnis tatsächlich
zeichnet we1il S1IC amtlich die Christologie er WEeTL- keinem Zeitpunkt: weder VOL der Erlangung der
fen die auf dem vierten ökumenischen Konzil Unabhängigkeit noch nachher Ist S1C einmal AuUutfO-

Chalkedon a.  RC definiert wurde och kephal geworden wird S1C als «Schwester-
Kirche» bezeichnet MI1L gleichen Rechten USSC-diesem Beitrag 1St der Begriff «orthodox» obwohl

irreführend SC111 kann, uf gebräuc.  ChEe OoOmMMmMeEeN den Ehrenvorrang
Bedeutung eingeschränkt die all JENE Kirchen C111- In der Recvel die Multter Kirche sich NUr

sehr widerstrebend bereit unter ihrer Juris-ezieht welche die ersten sieben ökumenischen
diktion stehenden Bereich den Status der Auto-Konzile anerkennen und die folgenden nicht mehr

Man bezeichnet S1e uch als Byzantinische Kir- kephalie gewähren Diese Haltung führt äufig
chen. einse1itigen Unabhängigkeitserklärungen und
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